
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1986/10/21 86/04/0087
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.1986

Index

L10104 Stadtrecht Oberösterreich

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §18 Abs4;

AVG §56;

Statut Linz 1980 §42 Abs2;

Statut Linz 1980 §47 Abs1;

Statut Linz 1980 §48 Abs1;

Statut Linz 1980 §48 Abs5;

Rechtssatz

Die Fertigungsklausel: "Für den Bürgermeister: Der Amtsleiter: I. A...." lässt keinen Zweifel darüber aufkommen, dass

der Bescheid dem Bürgermeister (hier: Bgm der Stadt Linz) zuzurechnen ist. Die Stampiglie des Magistrats beim

Geschäftszeichen deutet lediglich darauf hin, dass sich der Bürgermeister bei Erlassung des Bescheides des

Magistrates als Hilfsapparat bediente (Hinweis E 16.4.1985, 84/04/0100).

Schlagworte

Fertigungsklausel Intimation Zurechnung von Bescheiden Zurechnung von Bescheiden Intimation
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